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 Veröffentlicht am 13.10.1987

Index

21/03 GesmbH-Recht

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

GmbHG §16;

IESG §1 Abs6 Z2 idF 1986/395;

Rechtssatz

Die Kündigung des Dienstverhältnisses durch den Masseverwalter stellt keine Abberufung von der

Geschäftsführerfunktion in einer GesmbH dar, ebenso wenig stellt der vom Geschäftsführer dem Masseverwalter

gegenüber erklärte vorzeitige Austritt aus seinem Dienstverhältnis einen Rücktritt von seiner Geschäftsführerfunktion

dar.
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